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Kennzeichnung

Hinweise
Maßgebend ist die Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 23. Januar 1990
(Bundesgesetzblatt I Seite 133), zuletzt geändert am 22. April 1993 (Bundesgesetz-
blatt I Seiten 466, 479)
Längenmaße in Metern
Der Kartenausschnitt (Digitale Stadtgrundkarte) entspricht für den Geltungsbereich
des Bebauungsplans dem Stand vom Juni 2005

Vorhandene Gebäude

Nachrichtliche Übernahmen

Landschaftschutzgebiet
Gesetzlich geschütztes Biotop -

flächenhaftes Biotop§

Wasserfläche

Denkmalschutz

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Reines Wohngebiet

Grundflächenzahl,
z.B. GRZ 0,5 als Höchstmaß

Anzahl der Vollgeschosse,
z.B. III als Höchstmaß

Straßenverkehrsfläche
Straßenbegrenzungslinie

Grünfläche

Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen

Umgrenzug der Fläche für die Erhaltung von
Bäumen und Sträuchern

Erhaltung von Einzelbäumen

Erhaltungsbereich

Erhaltung von Sträuchern

Bebauungsplan Othmarschen 30
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Verordnung
über den Bebauungsplan Othmarschen 30

Vom 5. Juli 2006

Auf Grund des § 10 und § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 21. Juni 2005 (BGBl. I 
S. 1818, 1824), in Verbindung mit § 3 Absatz 1 und § 5 Absatz 1
des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der Fassung vom
30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am
16. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525), § 6 Absätze 4 und 5 des
Hamburger Naturschutzgesetzes in der Fassung vom 7. August
2001 (HmbGVBl. S. 281), zuletzt geändert am 20. April 2005
(HmbGVBl. S. 146), sowie § 1 Absatz 2 und § 4 der Weiterüber-
tragungsverordnung-Bau vom 28. Juni 2000 (HmbGVBl. 
S. 134), geändert am 1. Februar 2005 (HmbGVBl. S. 21), wird
verordnet:

§ 1

(1) Der Bebauungsplan Othmarschen 30 für den Geltungs-
bereich Halbmondsweg – Agathe-Lasch-Weg – Emkendorf-
straße – Liebermannstraße – Bernadottestraße (Bezirk Altona,
Ortsteil 218) wird festgestellt.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein Ent-
schädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fäl-
ligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtli-
che Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem ört-
lich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nachste-
hende Vorschriften:

1. In den nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Bauge-
setzbuchs als „Erhaltungsbereiche“ bezeichneten Gebie-
ten bedürfen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenheit
des Gebiets auf Grund seiner städtebaulichen Gestalt der
Rückbau, die Änderung, die Nutzungsänderung oder die
Errichtung baulicher Anlagen einer Genehmigung, und
zwar auch dann, wenn nach bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften eine Genehmigung nicht erforderlich ist. Die
Genehmigung zum Rückbau, zur Änderung oder zur Nut-
zungsänderung darf nur versagt werden, wenn die bauliche
Anlage das Ortsbild, die Stadtlandschaft oder das Land-
schaftsbild prägt oder sonst von städtebaulicher, insbeson-
dere geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung ist.
Die Genehmigung zur Errichtung der baulichen Anlage
darf nur versagt werden, wenn die städtebauliche Gestalt
des Gebiets durch die beabsichtigte bauliche Anlage beein-
trächtigt wird.

2. Im reinen Wohngebiet ist auf der mit „(A)“ bezeichneten
Fläche der dort vorhandene Betrieb für Gartenbedarf
zulässig. Erweiterungen, Änderungen (keine Nutzungsän-
derung) oder Erneuerungen der betrieblichen Anlagen
können ausnahmsweise zugelassen werden, wobei die Ver-
kaufsfläche von 200 m² nicht überschritten werden darf.

3. Für die zu erhaltenen Bäume, Sträucher und Hecken sind
bei Abgang Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Außerhalb
von öffentlichen Straßenverkehrsflächen sind Geländeauf-
höhungen oder Abgrabungen im Kronenbereich festge-
setzter Bäume unzulässig.

4. In den Wohngebieten ist für je 150 m² der nicht überbau-
baren Grundstücksfläche mindestens ein kleinkroniger
Baum oder für 300 m² der nicht überbaubaren Grundstücks-
fläche mindestens ein großkroniger Baum zu pflanzen.

5. In den Wohngebieten sind für die an öffentlichen Wegen
und öffentlichen Grünflächen angrenzenden Einfriedun-
gen nur Hecken oder durchbrochene Zäune in Verbindung
mit außenseitig zugeordneten Hecken zulässig. Notwen-
dige Unterbrechungen für Zufahrten und Eingänge sind
zulässig.

6. Für festgesetzte Baum-, Strauch- und Heckenpflanzungen
sind standortgerechte einheimische Laubgehölze zu ver-
wenden und zu erhalten. Großkronige Bäume müssen
einen Stammumfang von mindestens 16 cm, kleinkronige
Bäume einen Stammumfang von mindestens 12 cm, in 1 m
Höhe über dem Erdboden gemessen, aufweisen. Im Kro-
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nenbereich dieser Bäume ist eine offene Vegetationsfläche
von mindestens 12 m² anzulegen. 

7. Auf ebenerdigen Stellplatzanlagen ist für je vier Stellplätze
ein großkroniger Baum zu pflanzen. Stellplatzanlagen sind
mit Hecken oder dicht wachsenden Gehölzen einzufassen.

8. Außenwände von baulichen Nebenanlagen sowie die Stüt-
zen von Carports sind mit Schling- oder Kletterpflanzen
zu begrünen; je 2 m Wandfläche ist mindestens eine
Pflanze zu verwenden.

9. Die Dachflächen von Garagen und Carports sind mit
einem 8 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu
versehen und zu begrünen.

10. Auf den privaten Grundstücksflächen sind Fahr- und Geh-
wege sowie ebenerdige Stellplatzflächen in wasser- und
luftdurchlässigem Aufbau herzustellen.

11. Das auf den privaten Grundstücken anfallende Nieder-
schlagswasser ist auf den Grundstücken über die belebte
Bodenzone zu versickern.

12. Bauliche und technische Anlagen, die zu einer dauerhaften
Absenkung des vegetationsverfügbaren Grundwasserspie-
gels beziehungsweise zu Staunässe führen, sind unzulässig.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Hamburg, den 5. Juli 2006.

Das Bezirksamt Altona

Ausgefertigt Hamburg, den 6. Juli 2006.

Der Senat

§ 1

Unbeschadet zulassungsrechtlicher und kraftfahrzeugsteu-
erlicher Bestimmungen kann die Zulassung eines Fahrzeugs
abgelehnt werden, wenn die hierfür zu entrichtenden
Gebühren und Auslagen nach der Gebührenordnung für Maß-
nahmen im Straßenverkehr vom 26. Juni 1970 (BGBl. I S. 865,
1298), zuletzt geändert am 16. März 2006 (BGBl. I S. 543, 553),
in der jeweils geltenden Fassung nicht gezahlt wurden. Die
Zulassung eines Fahrzeuges darf nur erfolgen, wenn die Fahr-
zeughalterin oder der Fahrzeughalter der Zulassungsbehörde
fällige rückständige Gebühren und Auslagen aus vorausgegan-
genen Zulassungsvorgängen und damit zusammenhängenden
Verwaltungs- und Vollstreckungsverfahren gezahlt hat.

§ 2

Die Zulassungsbehörde ist befugt, die nach § 1 erforder-
lichen Daten, auch soweit sie Rückstände aus vorausgegange-
nen Zulassungsvorgängen und damit zusammenhängenden

Verwaltungs- und Vollstreckungsverfahren betreffen, zu ver-
arbeiten.

§ 3

Im Rahmen der zulassungsrechtlichen Befassung teilt die
Zulassungsbehörde der Fahrzeughalterin oder dem Fahrzeug-
halter fällige Rückstände nach § 1 Satz 2 mit. Hat die Fahrzeug-
halterin oder der Fahrzeughalter eine dritte Person beauftragt,
so hat diese die Einwilligung der Fahrzeughalterin oder des
Fahrzeughalters in die Bekanntgabe der Rückstände an die
beauftragte Person mit dem Nachweis der Vollmacht in schrift-
licher Form vorzulegen.

§ 4

§§ 1 bis 3 finden auch Anwendung bei rückständigen
Gebühren und Auslagen aus vorausgegangenen Zulassungs-
vorgängen und damit zusammenhängenden Verwaltungs-
und Vollstreckungsverfahren, die vor In-Kraft-Treten dieses
Gesetzes entstanden sind.

Gesetz
über die Entrichtung von Fahrzeugzulassungsgebühren

(Fahrzeugzulassungsgebührenentrichtungsgesetz – FzZulGebEntrG)
Vom 6. Juli 2006

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:
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